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n Vertrauensschutz bei innergemeinschaftlicher  
Lieferung 

n Dienstfahrten mit Privat-Pkw bei Nutzungsmöglichkeit 
des Dienstwagens 

 n Steuerfreiheit von Corona-Sonderzahlungen 
n Steuerliche Behandlung von außerordentlichen 

Einkünften 
n Warnung vor Betrugsversuchen 

 

  
  

Ausgabe Nr. 4/2026 (Juli/August) 
 

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant, 

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. Diese Mandanten-Information beruht auf dem Rechtsstand 1.6.2026. 

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 
 

Unternehmer 
Vertrauensschutz bei 
innergemeinschaftlicher Lieferung 
Liegen die Voraussetzungen für die Umsatzsteuerfreiheit ei-
ner Lieferung in einen anderen EU-Staat nicht vor, weil der 
Liefergegenstand tatsächlich nicht in den anderen EU-Staat 
gelangt ist, kann die Umsatzsteuerfreiheit aufgrund Vertrau-
ensschutzes gewährt werden. Hierfür ist nicht erforderlich, 
dass der Unternehmer eine sog. Gelangensbestätigung be-
sitzt. 

Hintergrund: Lieferungen in andere EU-Staaten sind grund-
sätzlich umsatzsteuerfrei. Liegen die Voraussetzungen für 
die Umsatzsteuerfreiheit tatsächlich aber nicht vor, kann die 
Umsatzsteuerfreiheit nach dem Gesetz gleichwohl gewährt 
werden, wenn der Abnehmer unrichtige Angaben gemacht 
hat und der Unternehmer die Unrichtigkeit dieser Angaben 
auch bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns nicht erkennen konnte (sog. Vertrauensschutz). 

Sachverhalt: Der Kläger wollte seinen Pkw auf einer Inter-
netplattform verkaufen. Es kam zu einem Kontakt zu einer 
rumänischen Gesellschaft (G), die durch den Geschäftsfüh-
rer A vertreten wurde. Der Kläger ließ die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer der G durch das Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt) überprüfen, welches die Nummer 
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bestätigte und eine qualifizierte Bestätigung ausstellte. Der 
Kläger erhielt von der G einen Handelsregisterauszug, der 
die Geschäftsführerstellung des A bestätigte. Die G ver-
pflichtete sich im Kaufvertrag, den Pkw nach Rumänien zu 
überführen und in Deutschland abzumelden. Im Juli 2018 
wurde der Pkw beim Kläger abgeholt und in bar bezahlt. Der 
Kläger kopierte bei der Abholung des Pkw die Vorderseite 
des Ausweises des Abholers, nicht aber die Rückseite, auf 
der die Unterschrift stand. Die G sandte dann die Gelan-
gensbestätigung dem Kläger trotz mehrfacher Nachfragen 
nicht zu. Vielmehr wurde der Pkw wieder in Deutschland zu-
gelassen. Der Kläger ging dennoch von einer umsatzsteuer-
freien Lieferung des Pkw aus. Das Finanzamt nahm hinge-
gen einen umsatzsteuerpflichtigen Verkauf an. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gewährte Ver-
trauensschutz und gab der Klage statt: 

n Zwar war die Lieferung nicht als sog. innergemeinschaftli-
che Lieferung umsatzsteuerfrei, da der Pkw nicht nach Ru-
mänien gelangt war, sondern in Deutschland verblieben ist 
und hier auch wieder angemeldet worden ist. 

n Der Kläger konnte sich aber auf den gesetzlichen Vertrau-
ensschutz berufen, da der Abnehmer unrichtige Angaben 
gemacht hatte und der Kläger die Unrichtigkeit dieser An-
gaben auch bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns nicht erkennen konnte. 

n Vertrauensschutz setzt seit dem 1.10.2013 nicht voraus, 
dass der Kläger eine Gelangensbestätigung besitzt. Denn 
dann würde im Zeitpunkt der Lieferung (Abholung des Pkw) 
noch nicht feststehen, ob sich der Unternehmer später auf 
Vertrauensschutz berufen kann und die Lieferung als um-
satzsteuerfrei behandelt wird; die Gelangensbestätigung 
wird dem Unternehmer nämlich erst nach der Lieferung zu-
gesandt. Es würde sich also erst nach der Lieferung zei-
gen, ob der Unternehmer die Gelangensbestätigung erhält 
oder nicht, so dass auch dann erst die Umsatzsteuerpflicht 
bzw. -freiheit beurteilt werden kann. 

n Der Kläger konnte trotz der von ihm aufgebrachten Sorgfalt 
die fehlerhaften Angaben der G, dass sie den Pkw nach 
Rumänien verbringen wird, nicht erkennen. Er konnte ins-
besondere auf die im Kaufvertrag enthaltene Versicherung 
der G vertrauen, dass sie den Pkw nach Rumänien beför-
dert. Dass der Pkw nach Rumänien gelangen soll, ergab 
sich aus der Rechnungsanschrift der G und aus dem Kauf-
vertrag. Der Kläger konnte trotz Beachtung der Sorgfalt ei-
nes ordentlichen Kaufmanns die Unrichtigkeit der Angaben 
der G nicht erkennen. Zudem verfügte er über eine qualifi-
zierte Bestätigung des BZSt, über einen Handelsregister-
auszug der G sowie über eine Ausweiskopie des Abholers. 

Hinweise: Der BFH macht in seinem Urteil deutlich, dass die 
Anforderungen an den Sorgfaltsmaßstab nicht überspannt 
werden dürfen. Es war daher unschädlich, dass es sich bei 
dem verkauften Pkw um einen hochpreisigen Gegenstand 
handelte und dass der Kläger den Abnehmer noch gar nicht 
kannte. Der BFH sah auch keinen Sorgfaltsverstoß darin, 
dass der Kläger nur die Vorderseite des Ausweises, nicht 
aber die Rückseite mit der Unterschrift kopiert hatte; denn 
selbst auffällige Unterschiede bei Unterschriften sind nicht 
geeignet, die Beweiskraft eines unterschriebenen Belegs zu 
entkräften. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Dienstfahrten mit Privat-Pkw bei 
Nutzungsmöglichkeit des Dienstwagens 
Ein Arbeitnehmer kann für Dienstreisen, die er mit seinem 
Privat-Pkw unternimmt, keine Werbungskosten abziehen, 
wenn er einen Dienstwagen hätte nutzen können, für den 
ihm keine Kosten entstanden wären. 

Hintergrund: Führt ein Arbeitnehmer Dienstreisen mit sei-
nem Privat-Pkw durch, kann er nach dem Gesetz die tat-
sächlichen Aufwendungen, die ihm durch die Nutzung für die 
Dienstreisen entstehen, als Werbungskosten absetzen. Un-
angemessene Aufwendungen, die die Lebensführung des 
Steuerpflichtigen berühren, werden steuerlich nicht aner-
kannt. 
Sachverhalt: Der Kläger war Arbeitnehmer und verheiratet. 
Er war berechtigt, einen Dienstwagen zu nutzen, und zwar 
auch für private Fahrten. Auch seine Ehefrau war berechtigt, 
den Dienstwagen zu nutzen, sofern keine dienstlichen Be-
lange entgegenstanden. Im Fall der dienstlichen Nutzung 
des Dienstwagens erstattete der Arbeitgeber dem Kläger die 
Tankkosten. Sofern der Kläger seinen Privat-Pkw für Dienst-
reisen einsetzte, wurden ihm vom Arbeitgeber lediglich 
0,30 € pro gefahrenen Kilometer ersetzt; allerdings geneh-
migte der Arbeitgeber die Nutzung des Privat-Pkw nur in 
Ausnahmefällen, weil der Kläger vorrangig den Dienstwagen 
nutzen sollte. Im Streitjahr 2021 unternahm der Kläger drei 
Dienstreisen mit seinem Privat-Pkw, einem Sportwagen der 
Mittelklasse; seine Ehefrau nutzte währenddessen den 
Dienstwagen. Der Kläger machte für die drei Dienstreisen 
Werbungskosten in Höhe von 2,28 € pro gefahrenen Kilome-
ter geltend; diesen Kilometersatz hatte der Kläger anhand 
der für den Privat-Pkw für das Jahr 2018 entstandenen Kfz-
Kosten ermittelt. Das Finanzamt erkannte den Werbungs-
kostenabzug nicht an. 
Entscheidung: Der BFH wies die Klage ab: 

n Zwar kann ein Arbeitnehmer die Aufwendungen für sein 
Privat-Kfz, das er für Dienstreisen verwendet, als Wer-
bungskosten absetzen. Der für das Jahr 2018 von dem Klä-
ger ermittelte Kostensatz von 2,28 € pro gefahrenen Kilo-
meter kann grundsätzlich auch für das Streitjahr 2021 über-
nommen werden. 

n Allerdings sind die für die Nutzung des Privat-Pkw entstan-
denen Kosten des Klägers unangemessen und berühren 
seine Lebensführung. Der Bezug zur Lebensführung ergibt 
sich daraus, dass aufgrund der Nutzung des Privat-Kfz für 
die Dienstreisen nunmehr die Ehefrau den Dienstwagen 
während der Dauer der Dienstreisen nutzen konnte. Es 
gab keinen beruflichen Grund für die Nutzung des Pri-
vat-Kfz für die Dienstreisen. 

n Die Kosten waren auch unangemessen. Die Unangemes-
senheit bestimmt sich danach, ob auch ein ordentlicher und 
gewissenhafter Steuerpflichtiger angesichts der erwarteten 
Vorteile und Kosten die Aufwendungen für den Privat-Pkw 
auf sich genommen hätte. Dabei spielt auch der Grad der 
Berührung der privaten Lebensführung eine Rolle: Je stär-
ker die Kosten die Privatsphäre berühren, desto eher ist die 
Unangemessenheit zu bejahen. 
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n Im Streitfall war die Unangemessenheit zu bejahen, weil 
dem Kläger nur deshalb Kosten für die Dienstreisen ent-
standen sind, weil er seinen Dienstwagen seiner Ehefrau 
aus privaten Gründen überlassen hat. Hätte der Kläger sei-
nen Dienstwagen für die Dienstreisen genutzt, wären ihm 
keine Kosten für die Dienstreisen entstanden, weil sein Ar-
beitgeber die Kosten vollständig getragen hätte. 

Hinweise: Die Nutzung des Privat-Kfz bei gleichzeitiger 
Überlassung des Dienstwagens an die Ehefrau wird vom 
BFH als sog. Über-Kreuz-Nutzung bezeichnet. 

Die Unangemessenheitsregelung ist nicht auf Kfz-Kosten 
beschränkt, sondern gilt für alle Werbungskosten und Be-
triebsausgaben, die einen Bezug zur Lebensführung aufwei-
sen und als unangemessen anzusehen sind. 

Im Übrigen steht dem Steuerpflichtigen die Wahl des Beför-
derungsmittels für berufliche Fahrten frei. 

Steuerfreiheit von Corona-
Sonderzahlungen 
Corona-Sonderzahlungen, die in der Zeit vom 1.3.2020 bis 
zum 31.3.2022 ausgezahlt wurden, sind auch dann steuer-
frei, wenn sie auf andere freiwillige Arbeitgeberleistungen 
wie z. B. ein freiwillig gezahltes Urlaubsgeld angerechnet 
wurden. Um eine Corona-Sonderzahlung handelt es sich 
dann, wenn sie vom Arbeitgeber zweckbestimmt zur Abmil-
derung der aufgrund der Corona-Krise eingetretenen Belas-
tungen gewährt wurde; auf eine konkrete Belastung des Ar-
beitnehmers durch die Corona-Krise kommt es nicht an. 

Hintergrund: Der Gesetzgeber hat Zahlungen des Arbeitge-
bers im Zeitraum vom 1.3.2020 bis zum 31.3.2022 bis zur 
Höhe von 1.500 € steuerfrei gestellt, wenn es sich hierbei 
um Zahlungen gehandelt hat, die aufgrund der Corona-
Krise erbracht und zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn geleistet worden sind (sog. Corona-Sonderzah-
lung). 

Sachverhalt: Die Klägerin betrieb mehrere Supermärkte. Im 
Mai 2020 kündigte sie in einem Informationsschreiben frei-
willige Sonderzahlungen an, und zwar eine „Sonderzah-
lung/Urlaubsgeld“ in der Mitte des Jahres und eine „Sonder-
zahlung/Bonus“ am Ende des Jahres. Bereits in den Vorjah-
ren hatte sie auf freiwilliger Basis Urlaubsgeld und einen Bo-
nus ausgezahlt. Das Urlaubsgeld sollte 50 % des Bruttoge-
halts, maximal aber 1.328 € betragen. Der Bonus sollte 
ebenfalls 50 % des Bruttogehalts betragen, war aber abhän-
gig vom wirtschaftlichen Erfolg der Supermärkte. Vor der 
Auszahlung des Urlaubsgelds für 2020 wies die Klägerin die 
Arbeitnehmer darauf hin, dass aufgrund der „ungewöhnli-
chen Corona-Zeit“ in diesem Jahr ein Teil des Urlaubsgelds 
als Corona-Sonderzahlung ausgewiesen und daher steuer-
frei im Mai und November geleistet werde. Die Klägerin 
führte insoweit keine Lohnsteuer ab. Das Finanzamt ging 
von der Lohnsteuerpflicht der Sonderzahlung aus und erließ 
einen Lohnsteuer-Nachforderungsbescheid gegenüber der 
Klägerin. Es vertrat die Ansicht, die Klägerin habe einen Teil 
des versprochenen steuerpflichtigen Urlaubsgeldes sowie 
der steuerpflichtigen Bonuszahlung nur deshalb in eine steu-
erfreie Corona-Sonderzahlung umgewandelt, um eine hö-
here Nettoauszahlung zu erreichen. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der hierge-
gen gerichteten Klage statt: 

n Die streitigen Sonderzahlungen waren lohnsteuerfrei, da 
die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit einer 
Corona-Sonderzahlung erfüllt waren. So wurden die Son-
derzahlungen in dem Zeitraum Mai bis November 2020 
und damit im gesetzlich vorgesehenen Zeitraum, der vom 
1.3.2020 bis zum 31.3.2022 lief, geleistet. 

n Die Sonderzahlungen wurden auch aufgrund der Corona-
Krise geleistet. Dies ist der Fall, wenn die Sonderzahlung 
vom Arbeitgeber zweckbestimmt zur Abmilderung der auf-
grund der Corona-Krise eingetretenen Belastungen ge-
währt wird. Es ist nicht erforderlich, dass die Sonderzah-
lung eine konkrete individuelle coronabedingte Belastung 
des Arbeitnehmers ausgleichen soll. 

n Die Sonderzahlungen wurden schließlich auch zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ausbezahlt. 
Zwar wurden die Corona-Sonderzahlungen auf das Ur-
laubsgeld angerechnet; beim Urlaubsgeld handelte es sich 
aber ebenfalls um eine freiwillige Leistung des Arbeitge-
bers und nicht um das ohnehin geschuldete Gehalt. Das 
ohnehin geschuldete, also vertraglich vereinbarte Gehalt 
wurde nicht durch die Corona-Sonderzahlung gemindert. 

Hinweise: Der Gesetzgeber hat im Dezember 2020 gesetz-
lich geregelt, dass eine Leistung des Arbeitgebers nur dann 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht 
wird, wenn die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeits-
lohn angerechnet wird oder wenn der Anspruch auf Arbeits-
lohn nicht zugunsten der Leistung herabgesetzt wird. Hätten 
die Arbeitnehmer der Klägerin Anspruch auf das Urlaubs-
geld gehabt, hätte nach dieser gesetzlichen Regelung keine 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährte 
Leistung vorgelegen. Denn dann wäre die Sonderzahlung 
auf den (vertraglich vereinbarten) Anspruch auf Arbeitslohn 
angerechnet worden. Allerdings ließ der BFH offen, ob diese 
Regelung im Streitfall überhaupt anwendbar war, da sie erst 
im Dezember 2020 in Kraft trat. 

Die Neuregelung soll verhindern, dass geschuldeter und 
lohnsteuerpflichtiger Arbeitslohn in eine steuerfreie Zahlung, 
z. B. Corona-Sonderzahlung, umgewandelt wird. Die meis-
ten Steuerbefreiungen erfordern, dass die Zahlung zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet wird. 

Steuerliche Behandlung von 
außerordentlichen Einkünften 
Außerordentliche Einkünfte, wie z. B. Abfindungen oder Ar-
beitslohn für mehrere Jahre, die unter die sog. Fünftelrege-
lung fallen, werden ab dem Veranlagungszeitraum 2025 
nicht mehr im Lohnsteuerabzugsverfahren berücksichtigt. 

Hintergrund: Außerordentliche Einkünfte können nach der 
sog. Fünftelregelung versteuert werden. Für die Berechnung 
der Steuer werden diese Einkünfte rechnerisch auf fünf 
Jahre verteilt, damit nicht sofort der volle hohe Steuersatz 
greift. Dadurch fällt die Einkommensteuer oft deutlich niedri-
ger aus als bei einer normalen Besteuerung im Jahr des Zu-
flusses der Einkünfte. 

Durch das sog. Wachstumschancengesetz wurde die Fünf-
telregelung bei Abfindungen ab dem Veranlagungszeitraum 
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2025 auf das Veranlagungsverfahren des Arbeitnehmers 
verlagert. Damit erfolgt der Lohnsteuereinbehalt durch den 
Arbeitgeber ohne Anwendung des begünstigten Besteue-
rungsverfahrens. 

Das bedeutet: 

n Arbeitgeber dürfen die ermäßigte Besteuerung nach der 
Fünftelregelung nicht mehr bereits beim monatlichen Lohn-
steuerabzug anwenden und müssen die entsprechenden 
Einnahmen des jeweiligen Monats der regulären Besteue-
rung unterwerfen. 

n Dadurch wird möglicherweise zunächst eine höhere 
Lohnsteuer einbehalten. 

n Die Berücksichtigung der ermäßigten Besteuerung für 
diese Einkünfte erfolgt ausschließlich im Rahmen der 
Einkommensteuerveranlagung. Entsprechenden Ein-
künfte müssen daher in der Einkommensteuererklärung 
angeben werden, damit die Tarifermäßigung angewendet 
werden kann. 

Hinweis: Eine eventuelle Steuerentlastung erfolgt damit erst 
nach Abgabe der Steuererklärung. Es ist daher besonders 
wichtig, die entsprechenden Einkünfte vollständig und kor-
rekt in der Steuererklärung anzugeben. 

Alle Steuerzahler 

Warnung vor Betrugsversuchen 
Derzeit kommt es vermehrt zu Betrugsversuchen u. a. im 
Namen des Bundesfinanzministeriums (BMF). Hierauf 
macht das BMF aktuell aufmerksam. 

So sind gefälschte Schreiben im Namen des BMF mit dem 
Titel „Formal Notice of Final Statutory Tax Clearance Requi-
rement and Reinstatement Assurance“ im Umlauf, in denen 
Verbraucher aufgefordert werden, einen Betrag von 550 € 
zu zahlen. Mit dem Geldbetrag sollen Betroffene eine angeb-
liche Sperrung ihres Bankkontos aufheben können. Das 
Schreiben ist mit gefälschten Unterschriften des Bundesfi-
nanzministers, Lars Klingbeil, und des Parlamentarischen 
Staatssekretärs Dennis Rohde versehen. 

In diesem Zusammenhang bittet die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) alle Betroffenen, derar-
tige Angebote oder Aufforderungen abzulehnen und An-
zeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft zu erstatten. 

Außerdem tauchen wiederholt Schreiben auf, in denen der 
Bundesfinanzminister angeblich Anlagemöglichkeiten be-
wirbt. Diese Schreiben sind grundsätzlich Fälschungen. 

Ferner werden Bürger in gefälschten E-Mails unter dem Vor-
wand, dass Rückerstattungen nicht zugestellt werden konn-
ten, zur Kontaktaufnahme und in der Folge zu Geldzahlun-
gen aufgefordert. Das BMF rät, nicht auf diese E-Mails zu 
reagieren. In Zweifelsfällen könnten sich Betroffene über das 
Kontaktformular unter https://www.bundesfinanzministe-
rium.de/Web/DE/Service/Kontakt/Kontaktformular/kontakt-
formular.html an das BMF wenden. 
Weitere Warnhinweise 
Derzeit werden Bankverbindungen der Bundeskasse miss-
bräuchlich verwendet und für betrügerische Aktivitäten 

genutzt. Bürger werden im Zusammenhang mit Trading-Ak-
tivitäten von privaten Unternehmen aufgefordert, eine Zah-
lung zugunsten der Bundeskasse unter Verwendung einer 
Bankverbindung der Bundeskasse zu leisten. Die Bundes-
kasse steht in keinem Zusammenhang mit diesen Aktivitä-
ten, Zahlungen sollten nicht geleistet werden. 

Zudem werden aktuell im Namen des Bundeszentralamts 
für Steuern (BZSt) verschiedene Schreiben versendet, in 
denen Verspätungszuschläge, Bearbeitungsgebühren oder 
Kostenbescheide zur Offenlegungspflicht versendet werden. 
Auch bei diesen Schreiben handelt es sich um Fälschungen. 
Hierzu hat das BZSt Hinweise auf seiner Homepage veröf-
fentlicht, die ständig aktualisiert werden: 
https://www.bzst.de/DE/Service/Betrug/warnung_betrugs-
versuche_node.html. 

Ebenfalls warnt das BMF vor einer Betrugsmasche im Zu-
sammenhang mit dem Handel mit Kryptowährungen: In 
diesen Fällen haben Bürger bei vermeintlichen Kryptobörsen 
im Internet Beträge investiert. Im Anschluss wird ein größe-
rer Gewinn in Aussicht gestellt, für dessen Auszahlung eine 
Gebühr (z. B. an die AMLA) entrichtet werden soll. Hier be-
ginnt der Betrug bereits bei der vermeintlichen Kryptobörse. 
Wenn Sie in Kryptowährungen investieren wollen, empfiehlt 
das BMF dringend, den Anbieter auf seine Seriosität zu 
überprüfen. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihre Haus-
bank oder die BaFin mit der Bitte um eine Einschätzung. 

Generell warnt die Polizei: Immer wieder sind Betrüger da-
rauf aus, Gebühren oder Steuern (z. B. für ein angebliches 
Erbe oder einen Kryptogewinn) im Namen des BMF oder an-
derer internationaler Institutionen wie den Internationalen 
Währungsfonds (IWF/IMF), der Europäischen Zentralbank 
oder der Anti-Money Laundering Authority (AMLA) anzufor-
dern. Beachten Sie unbedingt folgende Hinweise, wenn Sie 
vermeintliche Schreiben dieser Art erhalten: 

n Keine der genannten Behörden/Institutionen erhebt Ge-
bühren bei den Bürgern, oder setzt Steuern fest. Es gehört 
nicht zu deren Aufgaben. Einzig die Finanzämter setzen 
Steuern fest. Dies erfolgt in der Regel immer auf dem 
Postweg. 

n Keine der genannten Behörden/Institutionen versendet von 
sich aus SMS oder WhatsApp-Nachrichten, beziehungs-
weise E-Mails an Bürger. 

n Sollten Zweifel bestehen, kann das BMF kontaktiert wer-
den. Sie können sich auch an die örtliche Polizeidienst-
stelle wenden. Dies sollten Sie insbesondere dann tun, 
wenn Sie bereits irgendwelche Zahlungen geleistet haben. 

Hinweise: Informationen zum Thema „Phishing“ stellt das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bereit: 
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-
und-Verbraucher/Cyber-Sicherheitslage/Methoden-der-Cy-
ber-Kriminalitaet/Spam-Phishing-Co/Passwortdiebstahl-
durch-Phishing/Wie-erkenne-ich-Phishing-in-E-Mails-und-
auf-Webseiten/wie-erkenne-ich-phishing-in-e-mails-und-
auf-webseiten_node.html). Aktuelle Warnungen und Mel-
dungen zu Bank-, Finanzdienstleistungs- und Versiche-
rungsgeschäften für Verbraucher finden Sie auf der folgen-
den Internetseite der Bafin: https://www.bafin.de/DE/ver-
braucherinnen-verbraucher/news-warnungen/news-war-
nungen_node. 
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